
VERWALTUNGSGERICHT OLDENBURG 

Az. : 1 A 4402/06 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

In der Verwal tungsrechtssache 

1. der Frau 

2. des - vertreten durch die Mutter -

3. des - vertreten durch die Mutter -, 

Staatsangehörigkei t : aserbaidschanisch, 

Kläger, 

Proz.-Bev. zu 1-3: 

g e g e n 

die Bundesrepubl ik Deutschland, 
vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtl inge - Außenste l le Oldenburg -, 
Klostermark 70 - 80, 26135 Oldenburg, - 5225356-160 -

Beklagte, 

Stre i tgegenstand: Asylrecht , Ausreiseauf forderung und 

Absch iebungsandrohung 

hat das Verwal tungsger icht Oldenburg - 1 . Kammer - aufgrund der mündl ichen Ve rhand

lung vom 14. November 2008 durch den Vors i tzenden Richter am Verwal tungsger icht 

Janssen als Einzelr ichter für Recht erkannt: 
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Die Beklagte wi rd zur Feststel lung der Voraussetzungen des 

§ 60 Abs. 7 Aufen thG verpfl ichtet. Der Bescheid des Bundes

amtes für Migration und Flüchtl inge vom 14. September 2008 

wird aufgehoben, soweit er dem entgegensteht. Im Übrigen 

wird die Klage abgewiesen. 

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

Die Beklagte trägt die außergericht l ichen Kosten des Ver fah

rens. 

Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte 

darf die Vol lstreckung durch Sicherheitsleistung oder durch Hin

ter legung des zu vol ls t reckenden Betrages abwenden, w e n n 

nicht die Kläger vor der Vol lstreckung Sicherheit in gleicher Hö

he leisten. 

T a t b e s t a n d : 

Die Kläger, eine geborene Frau mit ihren zwei Söhnen, sind in Baku geboren. Zur 

ihrer Identität l iegen Personenstandsurkunden aus Baku vor. Den deutschen Behörden 

wurde der Aufenthal t der Kläger erstmals bekannt, als sie sich am 3 1 . August 2006 in 

Oldenburg als Asy lbewerber meldeten. Zur Begründung machte die Klägerin zu 1) im 

Wesent l ichen gel tend, sie habe ihre Heimatstadt Baku 1990 ver lassen, nachdem die Ar

menier dort verfolgt worden seien. Ihre Mutter sei armenische Volkszugehör ige, ihr Vater 

Aserba idschaner gewesen. In der Russischen Föderat ion sei es ihr gelungen, die russi

sche Staatsangehörigkei t zu erwerben. Dennoch seien sie dort nicht akzeptiert worden . 

Man habe sich an niemanden um Hilfe wenden können. Die Kinder seien geschlagen 

worden und hätten keine Zukunft gehabt. Eine medizinische Versorgung sei kaum vor

handen gewesen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtl inge lehnte die Asylanträge 

mit Bescheid vom 14. September 2006 ab und stellte gleichzeit ig fest, dass die Voraus

setzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG und Abschiebungsverbote nach § 60 Abs . 2 bis 7 

Aufen thG nicht vor lägen. Die Kläger wurden unter Absch iebungsandrohung zur Ausre ise 

in die Russische Förderation aufgefordert. 
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Am 28. September 2006 haben die Kläger die auf die Feststel lung der Voraussetzungen 

des § 60 Abs . 2 bis 7 Aufen thG beschränkte Klage erhoben. Zwischenzei t l ich hielt sich 

auch der Ehemann der Klägerin zu 1) und Vater der Kläger zu 2) und 3) in der Bundesre

publik auf, ist aber An fang November 2008 wieder ausgereist. Zu Begründung ihrer Klage 

wiederho len und vert iefen die Kläger ihr bisher igen Vorbr ingen. Die Klägerin zu 1) fühle 

sich trotz ihres aserbaidschanischen Vaters dem armenischen Volks tum zugehör ig. Ihre 

Kinder habe sie aber in Baku in Aserbaidschan zur Wel t gebracht, wei l d ieser Staat auch 

ihre Heimat gewesen sei . In der Russ ischen Föderat ion sei t rotz der Russischen Staats

angehörigkeit e in menschenwürd iges Leben nicht mögl ich gewesen. Angehör ige der Kau

kasusvölker würden beleidigt und erniedrigt. Eine wirtschaft l iche Existenz sei ihnen kaum 

mögl ich. Im Falle ihrer Rückkehr könnten sie dort kein Auskommen f inden, weil sie, die 

Klägerin zu 1) sich um die Kinder kümmern müsse und n iemand für die Ernährung der 

Famil ie sorgen könne. Das Verhäl tnis zu ihrem Ehemann, der die Familie inzwischen 

auch wieder ver lassen habe, sei derart zerrüttet, dass ein Zusammen leben mit ihm nicht 

mehr in Frage komme. Die Klägerin zu 1) sei deshalb auf sich selbst gestell t und wisse 

wegen ihrer gemischt aserbaidschanisch/armenischen Volkszugehör igkei t nicht, welcher 

Bevölkerungsgruppe sie sich anschl ießen und wo sie Schutz f inden sollte. 

Die Kläger beantragen, 

die Beklagte zur Feststel lung der Voraussetzungen des § 60 Abs. 2 bis 7 Auf
enthG zu verpfl ichten und den Bescheid des Bundesamtes für Migrat ion und 
Flüchtl inge vom 14. September 2006 aufzuheben, soweit er dem entgegen
steht. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Sie bezieht sich auf den angefochtenen Bescheid. 

W e g e n der wei teren Einzelheiten des Sach- und Strei tstandes wi rd ergänzend Bezug 

genommen auf die Ver fahrensakte und auf Erkenntnismit tel , die Gegenstand der mündl i 

chen Verhandlung waren . 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 

Die zulässige Klage hat zum Teil Erfolg. Die Kläger haben Anspruch auf Verfo lgungs

schutz nach § 60 Abs. 7 AufenthG. Die Voraussetzungen des § 60 Abs . 2 bis 6 AufenthG 

l iegen al lerdings nicht vor. 

Nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG soll von der Absch iebung eines Aus länders in einen 

anderen Staat abgesehen werden , wenn dort für ihn erhebl iche konkrete Gefahr für Leib, 

Leben oder Freiheit besteht. Das ist hier anzunehmen. Die Kläger wären nach einer Ein

reise in die Russische Föderat ion, deren Staatsangehörigkeit sie besitzen, völl ig auf sich 

gestellt. Der Ehemann der Klägerin zu 1), der bislang im Wesent l ichen für das Fami l ien

e inkommen sorgte, gehört nach der Entscheidung der Klägerin zu 1) nicht mehr zum Fa-

mi l ienverband. Sie hat sich - w ie in der mündl ichen Verhandlung nach einigem Zögern 

dargelegt hat - von ihrem Ehemann getrennt. Das Verhäl tnis ist so zerrüttet, dass ein ge

meinsamer Haushalt für sie nicht mehr in Frage kommt. Eine Scheidung ist zwar nicht 

eingereicht, dennoch ist das Gericht aufgrund des Auftretens der Klägerin zu 1) in der 

mündl ichen Verhandlung davon überzeugt, dass eine Lebensgemeinschaf t mit ihrem E-

hemann nicht mehr geführt werden wird. Es ist zwar für allein s tehenden Frauen in der 

Russischen Föderat ion durchaus eine wirtschaft l iche Existenz mögl ich, auch wenn sie 

angefeindeten Minderheiten angehör igen. Auch wenn eine Beschäft igung auf dem regulä

ren Arbei tsmarkt nicht sofort oder überhaupt nicht angeboten wi rd , so können diese Frau

en ebenso wie Männer auf eine Tätigkeit in der sehr weit verbrei teten „Schattenwirtschaft" 

verwiesen werden. 

Für die Kläger stellt s ich die Situation jedoch entscheidend anders dar. Die Klägerin zu 1) 

ist zwar gesund und arbeitsfähig, sie kann ihre Arbeitskraft jedoch nicht in dem erforderl i

chen Umfang für die Ernährung der Famil ie e insetzen, wei l sie sich um zwei minderjährige 

Kinder kümmern muss. Verwandte oder Landsleute, auf deren Hilfe unter Umständen 

Rückkehrer verwiesen werden könnten, werden sich um die Kläger nicht kümmern kön

nen. Zum Einen ist die Mutter der Klägerin zu 1) inzwischen verstorben. Zum Anderen hat 

d ie Klägerin mehrfach und überzeugend dargelegt, dass sie sich auf Netzwerke und Un -
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terstützungsgruppen von Landsleuten nicht berufen kann, wei l sie weder von Armeniern 

von Aserba idschanern als Mitgl ied in ihrer Exi lgemeinschaft akzeptiert w i rd . Die Klägerin 

zu 1) ist Tochter eines aserbaidschanischen Vaters und hat deshalb den National i täten

eintrag „aserbaidschanisch" in ihren sowjet ischen Papieren gehabt. Wesent l ich geprägt ist 

sie jedoch von ihrer Mutter und ihrer Großmutter, die Armenier waren . Im Falle ihrer 

Rückkehr werden die Klägerin somit völl ig auf sich gestellt sein und keinerlei ver lässl iche 

Mögl ichkeit haben, sich eine wirtschaft l iche Existenz aufbauen zu können. 

Da den Klägern Absch iebungsschutz nach § 60 Abs . 7 Satz7 1 AufenhtG zusteht, ist der 

Bescheid des Bundesamtes für Migrat ion und Flüchtl inge entsprechend aufzuheben. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 V w G O . Kostenmäßig fällt es nicht ins Ge

wicht, dass den Klägern Verfo lgungsschutz nach § 60 Abs. 2 bis 6 Aufen thG nicht ge

währ t werden konnte. Ger ichtskosten werden gemäß § 83 b Asy lVfG nicht erhoben. Die 

Entscheidung über die vorläufige Vol lstreckbarkeit folgt aus §§ 167 V w G O , 708 Nr. 1 1 , 

711 ZPO. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil ist die Berufung nur statthaft, wenn sie von dem Niedersächsischen 

Oberverwal tungsger icht in Lüneburg zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung ist 

innerhalb eines Monats nach Zustel lung dieses Urteils zu beantragen. Der Antrag ist bei 

dem 

Verwal tungsger icht Oldenburg, Schloßplatz 10, 26122 Oldenburg 

zu stel len. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen. In dem Antrag sind die Gründe 

darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist (§ 78 Abs . 3 AsylVfG). 

Der Antragstei ler muss sich von e inem Rechtsanwal t oder e inem Rechtslehrer an einer 

deutschen Hochschule im Sinne des Hochschul rahmengesetzes mit Befähigung zum 

Richteramt oder einer nach § 67 Abs . 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 V w G O zur Vertretung berecht ig

ten Person oder Organisat ion als Bevol lmächt igten vertreten lassen. 

Janssen 


